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Betreff:   Oberösterreich  

 A 8 Innkreis Autobahn  

 Neubau Anschlussstelle Wels Wimpassing  

 Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren  

 Bescheid  

 

 

 B E S C H E I D 
 

 

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) und die 

Stadt Wels, beide vertreten durch die ASFINAG Bau Management GmbH (ASFINAG BMG), 

stellten mit Schreiben vom 12. April 2017, am selben Tag im Bundesministerium für Verkehr, 

Innovation und Technologie (bmvit) eingebracht, beim Bundesminister für Verkehr, Innovation 

und Technologie (BMVIT) den Antrag auf Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) gemäß UVP-G 2000 und auf Erlassung eines teilkonzentrierten 

Genehmigungsbescheides gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 insbesondere in Verbindung mit 

§ 24f Abs. 1 UVP-G 2000, § 4 Abs. 1 BStG 1971, § 17 ForstG 1975 und dem 

Wasserrechtsgesetzes 1959 (insbesondere §§ 10, 32 und 38 WRG) für das 

Bundesstraßenbauvorhaben A 8 Innkreis Autobahn, Neubau Anschlussstelle (ASt.) Wels-

Wimpassing. 

 

Über diesen Antrag entscheidet der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie als 

Behörde gemäß § 24 Abs. 1 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 

697/1993 idF BGBl. I Nr. 111/2017 und als zuständige Behörde zur Erteilung der 

Genehmigungen (Bewilligungen) nach dem Bundesstraßengesetz (BStG 1971), BGBl. Nr. 

286/1971 idF BGBl. I Nr. 7/2017, dem Forstgesetz (ForstG 1975), BGBl. Nr. 440/1975 idF BGBl. 

56/2016 und dem Wasserrechtsgesetz (WRG 1959), BGBl. Nr. 215/1959 idF BGBl. I Nr. 

58/2017, wie folgt: 
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SPRUCH 

 

 

A.I. Genehmigung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, Bestimmung 

des Straßenverlaufes gemäß Bundesstraßengesetz  1971, Rodungsbewilligung 

entsprechend dem Forstgesetz 1975  und Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz 1959  

 

A.I.1. Genehmigung nach dem UVP -G 2000 

 

Der ASFINAG und der Stadt Wels wird die Genehmigung nach § 24f 

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 iVm § 4 Abs. 1 Bundesstraßengesetz 1971, § 17 

Forstgesetz 1975 und §§ 32 und 38 Wasserrechtsgesetz 1971 für das 

Bundesstraßenbauvorhaben A 8 Innkreis Autobahn, Neubau Anschlussstelle Wels-Wimpassing 

erteilt. 

 

Die Genehmigung erfolgt nach Maßgabe der im Spruchpunkt A.II. angeführten 

Projektunterlagen sowie unter Einhaltung der im Spruchpunkt A.IV. enthaltenen 

Nebenbestimmungen. 

 

A.I.2. Bestimmung des Straßenverlaufes gemäß §  4 Abs.  1 BStG 1971 

 

Gemäß § 26 Abs. 1 iVm § 4 Abs. 1 Bundesstraßengesetz 1971 wird der Straßenverlauf der A 8 

Innkreis Autobahn, Anschlussstelle Wels-Wimpassing, im Bereich der Stadtgemeinde Wels auf 

Grundlage des eingereichten Projektes (Spruchpunkt A.II.) wie folgt bestimmt: 

 

Die neu herzustellende Vollanschlussstelle Wels-Wimpassing wird zwischen Autobahn-km 11,5 

und 12,4 an der A 8 Innkreisautobahn Autobahn in Form zweier halber Rauten errichtet. Das 

Vorhaben besteht aus jeweils einer Zu- und Abfahrtsrampe je Richtungsfahrbahn an der A 8, 

einem östlich und einem westlich der A 8 gelegenen Kreisverkehr, dem Ausbau der 

Überführungsbauwerke sowie drei Gemeindestraßen. Somit besteht das gesamte Vorhaben 

sowohl aus Bundesstraßen- als auch aus Gemeindestraßenteilen. Die Anschlussstelle (ASt.) 

schafft einen Anschluss vom untergeordneten auf das hochrangige Straßennetz und verbindet 

über zwei Kreisverkehre und die beiden bestehenden Tragwerke des Überführungsbauwerkes 

J113 die östlich und westlich der A 8 geplanten Gewerbegebiete (Entwicklungsgebiet 

Wimpassing und Oberthan) der Stadt Wels. Darüber hinaus ermöglicht die ASt. einen direkten 

Anschluss an die Schotterabbaugebiete bzw. an die zukünftigen Gewerbegebiete in 

Gunskirchen. Die Querneigung des Überführungsbauwerks J113 wird im Zuge der 

Vorhabensrealisierung entsprechend der Einreichunterlagen adaptiert. 

 

Im Einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellenden Bundesstraße aus dem Trassenplan 

(Einreichprojekt 2016, Einlage 1.4) im Maßstab 1:1.000 zu ersehen. 

 

Die Genehmigung erfolgt nach Maßgabe der im Spruchpunkt A.IV. enthaltenen 

Nebenbestimmungen. 
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Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes gemäß § 15 Bundesstraßengesetz 1971 ergeben 

sich aus dem genannten Trassenplan. Die den örtlichen Verhältnissen entsprechend 

festgelegten Geländestreifen um die künftigen Achsen der Rampen weisen eine Breite von 

maximal 75 m auf. 

 

A.I.3. Bewilligung nach dem ForstG 1975  

 

Der ASFINAG und der Stadt Wels wird zum Zweck der Errichtung und des Betriebes der 

Anschlussstelle Wels-Wimpassing, samt zugehöriger Nebenanlagen die Bewilligung zur 

dauernden Rodung einer Rodefläche im Ausmaß von insgesamt 6.161 m2 (ca. 0,62 ha) nach 

MaÇgabe des ĂForsttechnischen Einreichprojektesñ und der darin enthaltenen ï einen 

integrierenden Bestandteil des Bescheidspruches bildenden ï Rodungspläne und nach 

Maßgabe der unter Spruchpunkt A.IV. enthaltenen Nebenbestimmungen erteilt. 

 

Das genaue Ausmaß der vom Vorhaben betroffenen Waldfläche ist den folgenden 

Flächenzusammenstellungen zu entnehmen: 

 

Bedingungen und Fristen: 

 

1. Die Rodung ist an den ausschließlichen Zweck der Errichtung und des Betriebs der 

Anschlussstelle Wels-Wimpassing der A 8 Innkreis Autobahn samt den zugehörigen 

Nebenanlagen gebunden.  

2. Die Rodungsbewilligung erlischt, wenn der Rodungszweck bis zum Ablauf eines Zeitraumes 

von zehn Jahren ab Rechtskraft des Bescheides, spätestens jedoch bis zum 31.05.2028 

nicht erfüllt wurde, das heißt, wenn die technische Rodung der beantragten Waldflächen 
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zum Zwecke der Verwirklichung des Vorhabens nicht bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführt 

wurde.  

3. Spätestens vier Wochen vor dem geplanten Beginn der Rodungsarbeiten sind eine planliche 

Darstellung der genauen Lage der Ersatzaufforstungsflächen und die schriftlichen 

Vereinbarungen mit dem(n) Grundeigentümer(n) über die Durchführung der 

Ersatzaufforstungen der Behörde zur Prüfung vorzulegen. Mit den Rodungen darf erst 

begonnen werden, wenn die Behörde die Prüfung der Vereinbarungen hinsichtlich Projekt- 

und Bescheidkonformität abgeschlossen hat.  
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A.I.4. Bewilligung nach dem WRG 1959  

 

Der ASFINAG und der Stadt Wels wird nach Maßgabe der zum Bescheidbestandteil erklärten 

Projektunterlagen (Spruchpunkt A.II.) für die nachstehenden, mit der Errichtung und der Betrieb 

der Anschlussstelle Wels-Wimpassing samt zugehöriger Nebenanlage im Zusammenhang 

stehenden bewilligungspflichtigen Maßnahmen unter der Voraussetzung der Einhaltung der 

unter Spruchpunkt A.IV. enthaltenen Nebenbestimmungen die wasserrechtliche Bewilligung 

erteilt: 

 

A.I.4.1. Betriebsphase ï Kombinationsmulden   
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A.I.4.2. Betriebsphase ï Bodenfilter - und Rasenmulden  

 

 
 

Gesamtkonsens: 17,32 l/s  
 
Dimensionen für Ableitungsstränge bzw. Mehrzweckrohre: 

¶ Strang R11900 Schacht R12-10 bis Schacht R11-3  DN 300 

¶ Strang R11900 Schacht R11-3 bis Schacht R1-6a DN 400 

¶ Strang R11750 Schacht R1-6a bis Schacht R1-5  DN 400 

¶ Strang R11830 Schacht R1183-1 bis Schacht R11-2  DN 300 

¶ Strang R11820 Schacht R1182-1 bis Schacht R11-3  DN 300 

¶ Strang R11800 Schacht R1-7 bis Schacht R1-6a  DN 300 
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A.I.4.3. Betriebsphase ï Verlegung Einleitstelle Moosbach in den Grünbach  

 

Die im wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid Wa-1032/1-1982/Sch des OÖ. 

Landeshauptmannes vom 25. Februar 1982 (siehe EP 2016, Anhang 13 Einlage 7.1.1) 

genehmigte ï und von der damaligen Bundesstraßenverwaltung beantragte ï Einleitstelle des 

Moosbach in den Grünbach, DN 600, ist bei gleichzeitiger Einhaltung der Konsensmenge 

entsprechend dem Konsensantrag 24 mit Vorhabensrealisierung künftig über Objekt I112a 

(Durchlass Moosbach), A 8 km 12.421, mittels vollwandigem Rohr DN 400 über Strang R12400, 

Länge 218,5m, zu verlegen. Die bestehende Ableitung zum Grünbach, DN 600, ist stillzulegen. 

 
 

A.I.4.4. Betriebsphase  ï Gerinnequerungen Moosbach  
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A.I.4.4. Betriebsphase  ï Gerinneverlegung und Sohlerhöhung Moosbach  

 

 

A.I.4.5. Bauphase ï Gerinneverlegung und Baustellendurchlässe  Moosbach  

 

 

A.I.4.6. Zeitliche Bindungen und D inglichkeit  

 

Bauvollendungsfrist  

 

Als wasserrechtliche Bauvollendungsfrist wird der  31. Dezember 2021 bestimmt. Kürzere 

Fristen anhand der Nebenbestimmungen bleiben von dieser Fristfestsetzung unbeschadet. Auf 

die Rechtsfolgen des § 27 Abs. 1 lit. f WRG 1959 (Erlöschen der wasserrechtlichen Bewilligung 

bei Fristüberschreitung) wird hingewiesen. 

 

Bewilligungsdauer ï Wasserrecht  

 

Die Bewilligung aller Maßnahmen zur Einleitung gereinigter Straßenwässer in die Traun und der 

Versickerung gereinigter Straßenwässer in das Grundwasser wird auf 30 Jahre befristet.  

Die Bewilligung für alle Maßnahmen während der Bauphase wird bis zum Ablauf der 

Bauvollendungsfrist erteilt.  


























































































































































































































































